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1. Finanzämter kontrollieren verstärkt 
die Bargeldbranche

Mit der Begründung den fairen Wettbewerb von Marktteilnehmern 
zu unterstützen und den Steuerbetrug zu erschweren, nutzt die Fi-
nanzverwaltung seit dem 1.1.2018 die sog. „Kassen-Nachschau“. Da-
nach können Finanzbeamte bei Betrieben der Bargeldbranche prü-
fen, ob die in einem Kassensystem erfassten Daten den gesetzlichen 
Formvorschriften entsprechen. 

Die Prüfung erfolgt grundsätzlich ohne Voranmeldung und wird 
von ein bis zwei Bediensteten durchgeführt. Die Prüfer weisen sich 
als Angehörige des Finanzamts aus und händigen ein Merkblatt zur 
Kassen-Nachschau aus.

Das Augenmerk der Prüfer liegt auf der Prüfung des Kassensystems. 
Sie können die gespeicherten Daten und die Programmierung ein-
sehen oder Daten für eine spätere Kontrolle auf einem Datenträger 
mitnehmen.

Das Niedersächsische Landesamt für Steuern teilt in einer Presse-
mitteilung mit, dass im Interesse der Wettbewerbsgleichheit Unter-
nehmen ohne Kassensystem nicht besser gestellt werden als solche 
mit einer Registrier- oder PC-Kasse. Deshalb sind auch hier Kassen-
Nachschauen möglich. Die Prüfung beschränkt sich zumeist auf eine 

Zählung des in der Kasse befi ndlichen Geldes (Kassensturzprüfung) 
sowie die Tageskassenberichte für die Vortage.

Je nach Branche ist die Kassen-Nachschau auch mit einer unan-
gemeldeten Lohnsteuer-Nachschau koppelbar. Hierbei wird festge-
stellt, welche Arbeitnehmer tätig sind und wie die lohnsteuerlichen 
Aufzeichnungen geführt werden. Hinsichtlich der Ermittlung der 
Arbeitszeiten können die nach dem Mindestlohngesetz zu führen-
den Aufzeichnungen zum Arbeitsbeginn und Arbeitsende auch für 
steuerliche Zwecke eingesehen werden. 

Anmerkung: Bestehen Unsicherheiten, ob das Kassensystem alle 
gesetzlichen Anforderungen erfüllt, sollte der Kassenfachhändler 
für den technischen und der Steuerberater für den rechtlichen Teil 
hinzugezogen werden. 

Bitte beachten Sie! Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Hand-
habung in Geschäftsräumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, 
ist ohne Pfl icht zur Vorlage eines Ausweises des Finanzbeamten zu-
lässig. Dies gilt z. B. auch für Testkäufe bzw. Testessen. 

Die Gefahr, dass sich Personen in verbrecherischer Absicht als Fi-
nanzbeamte ausgeben, ist nicht von der Hand zu weisen. Lassen Sie 
sich auf jeden Fall den Ausweis zeigen. Hier sei noch angemerkt, 
dass eine Prüfung nur während der üblichen Geschäfts- und Ar-
beitszeiten erlaubt ist.

2.  Aufbewahrung von Organisationsunterlagen 
zur Kassen programmierung

Die ordnungsgemäße Kassenführung steht zzt. verstärkt auf der 
Agenda der Betriebsprüfer, können sie doch im Falle einer nicht ord-
nungsgemäßen Führung Hinzuschätzungen vornehmen, die für den 
Steuerpfl ichtigen u. U. zu erheblichen Steuernachzahlungen führen.

Nunmehr hat der Bundesfi nanzhof (BFH) in seinem Beschluss vom 
23.2.2018 ein Urteil des Finanzgerichts Münster (FG) aufgehoben, 
bei dem es um die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit der 
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Kassenführung bei einem PC-gestützten Kassensystem geht. Im ent-
schiedenen Fall erfasste ein Friseursalon seine Bareinnahmen über 
eine PC-gestützte Kassensoftware. Aufgrund einer Betriebsprüfung, 
in deren Verlauf der Steuerpfl ichtige keine Programmierprotokolle 
für die Kasse vorgelegt hatte, nahm das Finanzamt erhebliche Hin-
zuschätzungen zu den Umsätzen und Gewinnen des Steuerpfl ichti-
gen vor. 

Auch das FG nahm eine Schätzungsbefugnis an, weil das Fehlen der 
Programmierprotokolle elektronischer Kassensysteme jedenfalls bei 
bargeldintensiven Betrieben einen gewichtigen formellen Mangel 
darstellt. Der Hinweis, dass die Programmierprotokolle in Dateifor-
mat im System gespeichert sind, was durch die Vorlage der Daten-
bank bewiesen werden kann, reicht nicht. Im Übrigen geht es bei den 
Programmierprotokollen nicht um die Daten selbst, sondern um die 
Dokumentation der Programmierung. 

Nach Auffassung des BFH wurde kein Beweis darüber erhoben, ob 
die steuerlich erheblichen Daten zur Programmdokumentation vom 
verwendeten Kassensystem gespeichert sind. Eine solche Dokumen-
tation kann auch in Dateiform vorgelegt werden. Dieser Beweis kann 
aber durch Vorlage der Datenbank, Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens oder Vernehmung des Kassenherstellers als Zeugen 
erhoben werden. 

3.  Behandlung des Investitionsabzugsbetrags 
bei einer GbR und Investition des einzelnen 
Gesellschafters

Steuerpfl ichtige können – unter weiteren Voraussetzungen – für 
die künftige Anschaffung oder Herstellung eines abnutzbaren be-
weglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinn-
mindernd als Investitionsabzugsbetrag abziehen. Zusätzlich können 
ggf. Sonderabschreibungen nach Anschaffung in Anspruch genom-
men werden.

Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung des begüns-
tigten Wirtschaftsguts ist der für dieses Wirtschaftsgut in Anspruch 
genommene Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten gewinnerhöhend hinzuzurech-
nen. Bei Personengesellschaften ist nach einer Entscheidung des 
Bundesfi nanzhofs vom 15.11.2017 die Regelung mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle des einzelnen Steuerpfl ichtigen die 
Gesellschaft tritt.

Eine begünstigte Investition liegt danach auch dann vor, wenn bei 
einer Personengesellschaft der Investitionsabzugsbetrag vom Ge-
samthandsgewinn abgezogen wurde und die geplante Investition 
innerhalb des dreijährigen Investitionszeitraums von einem ihrer 
Gesellschafter vorgenommen und in dessen Sonderbetriebsvermö-
gen aktiviert wird.

Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ist der in Anspruch genommene 
Investitionsabzugsbetrag in einem solchen Fall dem Sonderbetriebs-
gewinn des investierenden Gesellschafters außerbilanziell hinzuzu-
rechnen.

4.  Mitteilungspfl ichten bei 
Auslandsbeziehungen

Durch die Änderungen des Steuerumgehungsbekämpfungsgesetzes 
wurden die Anzeigepfl ichten für Auslandssachverhalte erweitert. 
Des Weiteren werden Finanzinstitute verpfl ichtet, den Finanzbehör-

den von ihnen hergestellte oder vermittelte Geschäftsbeziehungen 
inländischer Steuerpfl ichtiger zu Drittstaat-Gesellschaften unter 
bestimmten Voraussetzungen mitzuteilen. 

Die Änderungen gelten für mitteilungspfl ichtige Sachverhalte, die 
nach dem 31.12.2017 verwirklicht worden sind. Dazu zählt u. a. die 
Anzeigepfl icht für den Erwerb von qualifi zierten Beteiligungen an 
ausländischen Gesellschaften, insbesondere für unmittelbare und 
mittelbare Beteiligungen ab einer 10 %igen Beteiligung. 

Künftig müssen auch Geschäftsbeziehungen zu Personengesell-
schaften, Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögens-
massen in Drittstaaten (Drittstaat-Gesellschaft), auf die unmittelbar 
oder mittelbar beherrschender Einfl uss besteht, angezeigt werden. 
Die Anzeige hat zusammen mit der Einkommen- oder Körperschaft-
steuererklärung zu erfolgen – spätestens jedoch bis zum Ablauf von 
14 Monaten nach Ablauf des Besteuerungszeitraumes.

Steuerpfl ichtige, die allein oder zusammen mit nahestehenden Per-
sonen unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder be-
stimmenden Einfl uss auf gesellschaftsrechtliche, fi nanzielle oder 
geschäftliche Angelegenheiten einer Drittstaat-Gesellschaft aus-
üben können, müssen Unterlagen sechs Jahre lang aufbewahren und 
Außenprüfungen ohne Begründung zulassen.

Bitte beachten Sie! Pfl ichtverletzungen können mit Bußgeldern bis 
zu 25.000 € belegt werden. Nicht ausgeschlossen ist, dass – je nach 
Fallgestaltung – die zuständige Bußgeld- und Strafsachenstelle ein-
geschaltet wird. Lassen Sie sich beraten!

5. Werbungskostenabzug bei berufl  icher 
Nutzung einer im Miteigentum von Ehe-
gatten stehenden Wohnung

Damit Werbungskosten im Bereich der nicht selbstständigen Arbeit 
steuerlich angesetzt werden können, muss ein objektiver Zusam-
menhang zwischen den Aufwendungen und dem Beruf bestehen 
und sie müssen subjektiv zur Förderung des Berufs bestimmt sein.

Zu den Werbungskosten können auch Aufwendungen für ein außer-
häusliches Arbeitszimmer gehören, die nicht der Abzugsbeschrän-
kung für ein „häusliches“ Arbeitszimmer (höchstens 1.250 € im Jahr) 
unterfallen.

Nutzt ein Miteigentümer allein eine Wohnung – als außerhäusliches 
Arbeitszimmer – zu berufl ichen Zwecken, kann er Abschreibung und 
Schuldzinsen nur entsprechend seinem Miteigentumsanteil als Wer-
bungskosten geltend machen, wenn die Darlehen zum Erwerb der 
Wohnung gemeinsam aufgenommen wurden und Zins und Tilgung 
von einem gemeinsamen Konto beglichen werden. Das hat der Bun-
desfi nanzhof in seiner Entscheidung vom 6.12.2017 festgelegt.

Anmerkung: Wie dieser Fall zeigt, sollte bei solchen Vorhaben 
grundsätzlich vorher steuerlicher Rat eingeholt werden. Hier sind 
auch andere Lösungen denkbar, die steuerlich wirkungsvoller wären.

6.  Kosten eines häuslichen Arbeitszimmers 
bei nur geringer berufl icher Nutzung (hier 
Photovoltaikanlage)

Steuerpfl ichtige können Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer als Betriebsausgaben oder Werbungskosten in Höhe von 
1.250 € im Jahr ansetzen, wenn für die betriebliche oder berufl iche 



Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Begren-
zung der Höhe nach gilt allerdings nicht, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufl ichen Betä-
tigung bildet.

Nach einem Urteil des Bundesfi nanzhofes (BFH) vom 8.3.2017 ist 
grundsätzlich nicht zu prüfen, ob das Arbeitszimmer „erforderlich“ 
ist. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) kommt jedoch in seiner 
Entscheidung vom 25.1.2018 zu dem Entschluss, dass aber der Um-
fang der Privatnutzung eines häuslichen Arbeitszimmers zu prüfen 
ist. Denn Aufwendungen für einen in die häusliche Sphäre des Steu-
erpfl ichtigen eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von 
Einkünften als auch – in mehr als nur untergeordnetem Umfang – zu 
privaten Zwecken genutzt wird, sind insgesamt nicht abziehbar. Eine 
Aufteilung der Kosten ist nicht möglich. 

Wird das Arbeitszimmer – wie im entschiedenen Fall – bei der Ein-
künfteerzielung aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage steuerlich 
angesetzt, geht das FG von einer nur geringfügigen betrieblichen 
Nutzung von wenigen Stunden im Jahr aus. Deshalb ist der Betriebs-
ausgabenabzug schon dann zu versagen, wenn der Raum auch nur 
vereinzelt privat genutzt wird.

7.  Pkw-Überlassung auch an geringfügig 
beschäftigte Ehegatten?

Mit Urteil vom 27.9.2017 trifft das Finanzgericht Köln (FG) eine für 
die Praxis überraschende Entscheidung. Danach lässt es die Kosten 
für einen Dienstwagen auch dann als Betriebsausgaben zu, wenn 
dieser dem Ehegatten im Rahmen eines geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisses (Minijob) überlassen wird.

Im entschiedenen Fall beschäftigte ein Unternehmer seine Ehefrau 
im Rahmen eines Minijobs als Büro-, Organisations- und Kurierkraft 
für 400 € monatlich. Er überließ ihr hierfür einen Pkw, den sie auch 
privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung 
wurde mit 1 % des Kfz-Listenneupreises (hier 385 €) monatlich an-
gesetzt und vom Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen (sog. Barlohn-
umwandlung).

Auch wenn diese Gestaltung bei einem Minijob eher ungewöhnlich 
und unüblich ist, erkannte das FG sämtliche Kosten als Betriebsaus-
gaben an. Inhalt und Durchführung des Vertrages hätten noch dem 
entsprochen, was auch fremde Dritte vereinbaren würden. Insbeson-
dere sah das FG keinen Grund dafür, warum Dienstwagen nur Voll-
zeitbeschäftigten oder Führungspersonal auch zur privaten Nutzung 
überlassen werden sollten.

Anmerkung: Wie zu erwarten, hat das Finanzamt die zugelassene 
Revision beim Bundesfi nanzhof (BFH) eingelegt, welches dort un-
ter dem Aktenzeichen X R 44/17 geführt wird. Hier sei auch darauf 
hingewiesen, dass der Bundesfi nanzhof bereits mit Beschluss vom 
27.12.2017 festlegte, dass ein Arbeitgeber einem familienfremden 
geringfügig Beschäftigten regelmäßig kein Fahrzeug überlassen 
würde, da dieser durch eine umfangreiche Privatnutzung des Pkw 
die Vergütung für die Arbeitsleistung in erhebliche – und für den 
Arbeitgeber unkalkulierbare – Höhen steigern könnte. 

8.  1-%-Regelung bei Import fahrzeugen

In seiner Entscheidung vom 9.11.2017 stellt der Bundesfi nanzhof 
(BFH) fest, dass für die Bewertung der privaten Nutzung eines be-
trieblichen Kfz nach der 1-%-Regelung der inländische Bruttolis-
tenpreis zu schätzen ist, wenn das Fahrzeug ein Importfahrzeug 

ist und weder ein inländischer Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der 
Erstzulassung vorhanden ist, noch eine Vergleichbarkeit mit einem 
bau- und typengleichen inländischen Fahrzeug besteht.

Das Einkommensteuergesetz stellt zur Bewertung der privaten Nut-
zungsentnahme nicht auf die tatsächlichen Anschaffungskosten des 
Kraftfahrzeugs, sondern auf den Bruttolistenpreis ab. Der Ansatz des 
Listenpreises statt der Anschaffungskosten entspricht dem Erforder-
nis, die Entnahme des Steuerpfl ichtigen für die private Lebensfüh-
rung nach dem Nutzungsvorteil zu bemessen, der ihm zukommt. 

Dieser Vorteil umfasst mithin nicht nur das Zurverfügungstellen des 
Fahrzeugs selbst, sondern auch die Übernahme sämtlicher damit 
verbundener Kosten wie Steuern, Versicherungsprämien, Reparatur– 
und Wartungskosten sowie insbesondere der Treibstoffkosten. Das 
alles sind Aufwendungen, die sich weder im Bruttolistenneupreis 
noch in den tatsächlichen Neuanschaffungskosten mit einem festen 
Prozentsatz unmittelbar abbilden. 

Bei einem Importfahrzeug kann nach dieser Entscheidung des 
BFH nicht der ausländische Listenpreis anstelle des inländischen 
Listenpreises angesetzt werden. Denn dieser spiegelt nicht die 
Preisempfehlung des Herstellers wider, die für den Endverkauf des 
tatsächlich genutzten Fahrzeugmodells auf dem inländischen Neu-
wagenmarkt gilt.

Der inländische Bruttolistenpreis ist nach Auffassung des BFH daher 
nicht zu hoch geschätzt, wenn die Schätzung sich an den typischen 
Bruttoabgabepreisen orientiert, die Importfahrzeughändler, welche 
das betreffende Fahrzeug selbst importieren, von ihren Endkunden 
verlangen.

9. Übertragung des Freibetrags für den Betreu-
ungs-/Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 
eines Kindes

Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für jedes zu berück-
sichtigende Kind des Steuerpfl ichtigen (ab 2018) ein Freibetrag von 
2.394 € für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinderfrei-
betrag) sowie ein Freibetrag von 1.320 € für den Betreuungs- und 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-Freibetrag) des Kindes 
vom Einkommen abgezogen. Bei Ehegatten, die zusammen zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden, verdoppeln sich die Beträge, wenn 
das Kind zu beiden Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis steht. 

Im Scheidungsfall wird bei minderjährigen Kindern der dem Eltern-
teil zustehende BEA-Freibetrag, in dessen Wohnung das Kind nicht 
gemeldet ist, auf Antrag des anderen Elternteils auf diesen übertra-
gen. Eine Übertragung scheidet jedoch aus, wenn dieser widerspro-
chen wird, weil der Elternteil, bei dem das Kind nicht gemeldet ist, 
Kinderbetreuungskosten trägt oder das Kind in einem nicht unwe-
sentlichen Umfang betreut.

In seiner Entscheidung vom 8.11.2017 legt der Bundesfi nanzhof 
nunmehr fest, dass der Übertragung des BEA-Freibetrags auf den 
anderen Elternteil regelmäßig erfolgreich widersprochen werden 
kann, wenn er das Kind mit einem zeitlichen im Voraus festgelegten 
Betreuungsanteil von jährlich durchschnittlich 10 % betreut.

Anmerkung: Anders als im Schrifttum vorgeschlagen, ist insoweit 
nicht erst ab einem Betreuungsanteil von ungefähr 25 % oder einer 
Betreuung an durchschnittlich zwei von sieben Tagen in der Woche 
von einer Betreuung in einem nicht unwesentlichen Umfang auszu-
gehen. Das Einkommensteuergesetz fordert lediglich, dass das Kind 
von dem Elternteil, bei dem es nicht gemeldet ist, regelmäßig in 
einem „nicht unwesentlichen“ Umfang betreut wird.



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: März = 110,7; Februar = 110,3; Januar = 109,8; 2017: Dezember = 110,6; November = 109,9; 
2010 = 100  Oktober = 109,6; September = 109,6; August = 109,5; Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai = 108,8
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

10.  Keine unterschiedlichen Umsatzsteuersätze 
bei einheitlicher Leistung

In seiner Entscheidung vom 18.1.2018 stellt der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) in der Rechtssache „Stadion Amsterdam“ fest, dass 
es in der Europäischen Union keine unterschiedlichen Umsatzsteu-
ersätze für eine einheitliche Leistung geben darf. So kann also z. B. 
für eine Leistung nicht sowohl der Regelsteuersatz (19 %) und der 
ermäßigte Steuersatz (7 %) zum Tragen kommen. Im entschiedenen 
Fall ging es um die Anwendung verschiedener Steuersätze auf Rund-
gänge aus einer Führung durch ein Fußballstadion und den Besuch 
des Stadionmuseums. 

Die Entscheidung wirkt auch auf das deutsche Umsatzsteuerrecht. 
Insofern darf auch hier eine einheitliche Leistung nicht mit unter-
schiedlichen Umsatzsteuersätzen belegt werden. Demnach ist eine 
einheitliche Lieferung immer auch einheitlich zu beurteilen. So ist 
auch auf die Nebenleistungen der ermäßigte Steuersatz anzuwen-
den, wenn die Hauptleistung in der Lieferung eines begünstigten 
Gegenstandes besteht. 

Davon betroffen könnten z. B. die Aufteilungsgebote für Übernach-
tung mit Frühstück bzw. die Parkplatzüberlassung sein. Nicht be-
troffen sind Sachverhalte, in denen die Leistungsbestandteile eines 
Umsatzes keine einheitliche Leistung bilden und somit unterschied-
lichen Steuersätzen unterliegen können. Das trifft insbesondere den 
Verkauf von Speisen mit Getränk, wenn diese zu einem Gesamtpreis 
verkauft werden. 

Anmerkung: Diese Entscheidung wird auch der nationale Gesetzge-
ber aufgreifen und das Umsatzsteuergesetz entsprechend anpassen 
müssen. Betroffene Steuerpfl ichtige können sich aber schon vorab 
auf die Entscheidung des EuGH berufen und überlegen die – zukünf-
tige – umsatzsteuerliche Behandlung an die Entscheidung anzupas-
sen. Lassen Sie sich hier aber vorab auf jeden Fall beraten!

11.  Auch (Aufdach-)Photovoltaikanlage 
unterliegt der Bauabzugssteuer

Unternehmer als Leistungsempfänger von Bauleistungen im Inland 
sind grundsätzlich verpfl ichtet, von der Gegenleistung einen Steue-
rabzug von 15 % für Rechnung des Leistenden vorzunehmen, es sei 
denn dieser legt eine gültige Freistellungsbescheinigung vor.

Nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) in seinem Urteil 
vom 10.10.2017 gehören auch Aufdach-Photovoltaikanlagen zu den 
Bauwerken, sodass das Aufstellen einer Photovoltaikanlage grund-
sätzlich als bauabzugssteuerpfl ichtig anzusehen ist. Dem steht auch 

nicht entgegen, dass das leistende Unternehmen im Ausland ansäs-
sig ist. 

Der Begriff des Bauwerks ist weit auszulegen. Er umfasst nicht nur 
Gebäude, sondern auch mit dem Erdboden verbundene oder infolge 
ihrer Schwere auf ihm ruhende, aus Baustoffen oder -teilen mit bau-
lichem Gerät hergestellte Anlagen. Dies könnten auch Betriebsvor-
richtungen sein. Daher gehörten auch Aufdach-Photovoltaikanlagen 
zu den Bauwerken, sodass das Aufstellen einer Photovoltaikanlage 
grundsätzlich als bauabzugssteuerpfl ichtig anzusehen ist.

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfi nanzhof (BFH) 
zugelassen, die dort unter dem Aktenzeichen I R 67/17 anhängig ist. 
Betroffene Steuerpfl ichtige können Einspruch einlegen und Ruhen 
des Verfahrens bis zur Entscheidung des BFH beantragen.

12.  Die Erhebung der Grundsteuer ist 
verfassungswidrig

Erwartungsgemäß hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in 
seinen Entscheidungen vom 10.4.2018 die Regelungen des Bewer-
tungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen für mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar erklärt. Das Festhalten 
des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 in 
den alten Bundesländern führt zu gravierenden und umfassenden 
Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für 
die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt. 

Mit dieser Begründung erklärt das BVerfG die Vorschriften für ver-
fassungswidrig. Gleichzeitig legt es fest, dass der Gesetzgeber spä-
testens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung treffen muss. Nach 
Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre, 
längstens aber bis zum 31.12.2024 angewandt werden.

Anmerkung: Das Verfahren hat große Bedeutung für Immobili-
eneigentümer, Mieter und Kommunen. In der Vergangenheit wurden 
diverse Modelle zur Grundsteuerreform angedacht. In der letzten Le-
gislaturperiode wurde mit dem sog. „Kostenwertmodell“ ein konkre-
ter Gesetzentwurf zur Neuregelung der Bewertung des Grundbesit-
zes in den Bundesrat eingebracht, der allerdings der Diskontinuität 
des Bundestages zum Opfer fi el.

Bitte beachten Sie! Auch wenn der Gesetzgeber betont, eine auf-
kommensneutrale Lösung anzustreben, heißt das nicht, dass auch 
eine Belastungsgleichheit im Einzelfall erfolgt. Die Reform der 
Grundsteuer führt zwangsläufi g zu einer Umverteilung der Steuer-
belastung! Auch werden einige Gemeinden die Reform nutzen, um 
im Schatten des Gesetzgebers ihre Kassen aufzufüllen. 


